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10.12.2022 
 

Vertragsänderung Flug-Sonderwunsch für Teilnehmende 
 
Zwischen 

___________________________________________________________________, geb. am _________________,  
Vorname, Nachname                     Geburtsdatum 

im Folgenden als Teilnehmer bezeichnet, 
und 
Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände e.V (rdp) Chausseestraße 128/129, 10115 Berlin 
im Folgenden als rdp bezeichnet. 

Der Teilnehmer hat sich zur Teilnahme am 25. World Scout Jamboree in Korea angemeldet. Grundlage sind die in der 
Anmeldung enthaltenen Teilnahme- und Reisebedingungen des rdp (v1.1 vom 05.08.2021). Diese beinhalten die vom rdp 
organisierte Hin- und Rückreise des Teilnehmers nach Korea bzw. Deutschland. Abweichend von dieser getroffenen 
Vereinbarung wünscht der Teilnehmer, nicht mit seiner Unit nach Korea zu fliegen bzw. nach Deutschland zurückzukehren, 
sondern eigenständig nach Korea zu reisen bzw. in Korea zu bleiben. Der rdp und der Teilnehmer vereinbaren daher was 
folgt: 

Abweichend von den oben genannten Teilnahme- und Reisebedingungen beginnt die Veranstaltung für den Teilnehmer 
erst in Korea bzw. endet die Veranstaltung für den Teilnehmer bereits in Korea an einem von den zuständigen Unitleitern 
festgelegten und an die Personensorgeberechtigten kommunizierten Ort und Zeitpunkt. Die Personensorgeberechtigten 
verpflichten sich den Teilnehmer an diesem Ort und Zeitpunkt persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an den rdp 
zu übergeben bzw. vom rdp zu übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt bzw. endet die Aufsichtspflicht des rdp, wenn 
nicht im Einzelfall aufgrund unvorhergesehener Umstände (z.B. plötzliche Erkrankung des Teilnehmers, höhere Gewalt, 
verspätete Anreise der Erziehungsberechtigten, wenn ein gemeinsamer Urlaub geplant ist) eine weitere Betreuung 
erforderlich ist. Soweit diese Umstände ihre Ursache in der Sphäre des Teilnehmers haben, wird dieser den rdp von etwa 
entstehenden Mehrkosten freistellen (z.B. Kosten für Unterbringung in Hotel, bis Eltern vor Ort eintreffen). 

Der vom rdp für den Teilnehmer gebuchte Flug verfällt. Der Teilnehmer hat die Wahl zwischen folgenden Alternativen: 

Alternative 1:  
Seine Hin- bzw. Rückreise wird der Teilnehmer selbst und auf eigene Kosten organisieren. Wenn und soweit die 
entsprechenden Kosten bereits an den rdp gezahlt worden sind, werden diese nicht erstattet. 

Alternative 2: 
Der rdp wird für den Teilnehmer einen abweichenden Hin- bzw. Rückflug buchen. Dazu musste der Teilnehmer sein 
gewünschtes Flugdatum bis 06.11.2022 per E-Mail an die Adresse Unit-info@worldscoutjamboree.de kundtun und  
bekommt daraufhin mögliche Angebote vorgeschlagen. Sollte der Teilnehmer mit keinem Angebot einverstanden sein, gilt 
Alternative 1. Mehrkosten gegenüber dem ursprünglich gebuchten Flug hat der Teilnehmer zu tragen. Sollte der neue Flug 
günstiger sein als der ursprünglich gebuchte Flug, erfolgt keine Erstattung.  
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Unterschriften 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Teilnehmer 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Personensorgeberechtigter 1   

____________________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Personensorgeberechtigter 2 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift rdp   
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